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«Shrlich (franko vurch die ganze Schweiz) . . Fr. 5.-
halbjäbrlich 
dei der Expedition abgeholt zahrlich. -

„ halbjährlich . • .. 2.W 

Druck und Expedition: 
ZZuchd r u c k e r e i Zos. M ü t t e r . K a r r r e n . 

2 8 . 

G a r n e n , T a m s t a g , 9 . A p r i l 

3 <104 

(5 in rü«?ungsgebühr f ü r O b w a l d e n . 
Die einspaltige Petitzeile oder deren Raum . 10 >ip 
vei Wiederholungen 8 „ 

ftür I n s e r a t e von a u s w ä r t s 
Die einspaltige Petitzeile oyer deren Raum . lb „ 
istei Wiederholungen . 10 „ 

t^rrtis-Beilage: 
S l l n s t r i - r t e s „ f o n n t a g s ß t s t t t " . 

oon Auswärts nehmen sür uns entgegen die Annoneen-^di.ionen der Herren »aas.nsMn . und Cc<«*ü 6U * M-. in Bern. Zürich. Luzer« 
Vaui, Lausanne. Genf, «erlin. 5!eip,ig. Dresden. München. Hamburg. Franksurt a. Ä.. K.rasburg und Kien. 

Wundesstadtbr ief 
Als am Ostermontag die Väter des Landes in der 

BundeSstadt einrückten, hat ihnen der erwachende Frühling 
noch kein- Blüten auf den Weg gestreut. Die Eisenbahn 
führte uns großenteils durch eine schneebedeckte Landschaft, 
und in Bern wehte uns eine recht scharfe Luft entgegen. 
Diese letztere macht sich jedoch augenblicklich mehr in der 
Natur als im politischen und parlamentarischen Leben 
geltend. Die gegenwärtige Tagung der eidgenössischen.l.ate, 
welche jedoch voraussichtlich nicht von langer Dauer sun 
wird wird voraussichtlich keinen Windstoß heraufbeschworen, 
der die ruhig- Wasserfläche einer geschäftsmäßigen parla 
mentarischeu Beratung auch nur zu kräuseln, geschweige 
denn einen starken Wellenschlag zu weisen vermöchte. 

Glücklicherweise befanden sich die Präsidien beider 
Räte in der angenehmen Lage, die Session eröffnen zu 
können, ohne den Hinscheid eines Kollegen beklagen zu 
müssen In den Nalionalrat traten allerdings zwei neue 
Mitglieder ein. Es sind dics Herr von Roten aus dem 
WalliS und Herr Calame von Neuenburg. Aber die Vor-
qänqer dieser beiden funkelnagelneuen Na'ionaträte waren 
schon zu den Vätern versammelt worden, bevor die letzte 
Session der Bundesversammlung ihr Ende erreicht Halle. 
Mit besonderer Wärme begrüßen wir in Bern Herrn 
Großratspräsident von Roten, diesen ächten und wackern 
Sodn des Rhonelhalcs, den würdigen Erben allbewährter 
Traditionen, der nach Charakter und Gesinnung der rich-
tige Vertreter des biedern Oberwalliservolkes ist. Doch 
wollen wir dem Berichterstatter aus dem N^tionalrate nicht 
vorgreisen. Es war uns nur darum zu tun, einem ver-
ehrten Freunde zum Beginne seiner eidgenössischen parla-
mentarischen Tätigkeit einen herzlichen Willkomm zu eut-
bieten. 

Der S t ä n d e r a t schritt ohne weiteres zur Erledigung 
seiner Traktanden. In erster Linie handelte es sich um eine 
Ergänzung des Bundesgesetzes über die Strafrechtspflege 
für die eidgenossischen Truppen. Dieses Gesetz zahlt schon 
mehr als ein halbes Jahrhundert fernes Bestandes und 
zeichnet sich durch eine drakonische Strenge unvorteilhaft 
aus. Man kann ja von Zeit zu Zeit in den ^.agesblat-
tern lesen, daß ein Milize, welcher im Jnstrukttonsdrenst 
sich eines an und für sich nicht sehr bedeutenden Vergehens 
gegen fremdes Eigentum schuldig gemacht hat, mit einer 
Strafe belegt wurde, welche mit dem Werte des Diebstahls 
oder der Eigentumsschädigung sich gar nicht im richtigen 
Einklang befindet. Diesem Uebelslande will man nun Ab-
hülfe verschaffen, indem ein neuer Artikel in das Gesetz 
ausgenommen wird, welcher es dem Richter gestattet, bei 
Eig-ntnmsvergehen. die im Jnstrnklionsdienste begangen 
werden, auf eine Strafe zu erkennen, welche um einen Dritt-
teil unter dem gesetzlich vorgesehen Mindestmaß steht. 
Ebenso soll in solchen Fällen der Richter auch befugt 
sein, Gefängnis anstatt Zuchthaus zu verhängen. Zu be-
tonen ist, daß es sich nur um den Jnst>ukti0!'sdienst han-
delt. Bei einer Grenzbesctzung oder überhaupt im Ernst-
falle treten diese Milderungen nicht ein. Hier muß der 
Milize das Gefühl haben, daß er unter scharfer Manns-
zncht steht. Von einer umfassenden GesktzeSrcviston inbezug 
auf das gegenüber den eidgenössischen Truppen zur An-
Wendung kommende materielle Strafrecht nahm man Um-
gang, weil eben das neue eidgenössische Strafgesetzbuch im 
Wurfe liegt. Dasselbe n>ird auf die Militärstraftechtspflcge 
einen bedeutenden Einfluß ausüben. Die Begriffsbestimm-
ungen der Verbrechen und Vergehen werden eben sür das 
bürgerliche und für das militärische Strafgesetzbuch sich in 
zahlreichen Fällen decken, wenn auch die Strafzumessung 
beim Militär selbstverständlich eine schärfere sein w.rd. 
Die angestrebte Vereinheitlichung des Rechtes hat die 
Wirkuna daß man nun deren Schicksal abwarten will, be. 
vor man zur Revision von Gesetzen Mlnchtlichen oder 
strafrechtlichen Charakters schreitet. Diese Erscheinung 

macht sich in Bund und Kantonen geltend, und es ist 
infolgedessen die Entwicklung der Rechtsgesetzgebung der-
malen gelähmt. Wir Obwaldner sind also keineswegs du 
Einzigen, wenn wir uns auf den Standpunkt stellen, von 
einer irgendwie umfassenden oder einschneidenden Gesetzes-
revision auf dem Gebiete des Zivil- und des Strafrechtes 
einstweilen abzusehen, bis man weiß, wie auf diesen wich-
tigen Gebieten die Verhältnisse hinsichtlich der Bundes-
gesetzgcbung sich gestalten werden. Was da« Zivilrecht 
anbelangt, so soll darüber in nicht allznferner Zeit Klar-
heit geschaffen werden, denn es heißt, die diesfälligen, sehr 
unifaugrclche» Vorlagen werden schon in der nächsten Iuui-
sessioii den eidgenöisische.i Räten unterbreitet werden. Bis 
diese Entwürfe dann von den Kommissionen und von bei-
den Räte» selbst durchwaten sind, wird allerdings noch 
viel Wasser durch die Aare an der Vnndesstadt vorbei-
fließen. 

Gegenwärtig beschäftigt sich der Ständerat mit dcm 
Eiscnbahnhaftpflichtgesctz. Dasselbe regelt die Haft- oder 
Entschädigungspflicht der Eisenbahn- und Dampfschiff-
falirtsunteruehmungen und der eidgenössischen Post gegen-
über von Unfällen, welche sich beim Betrieb dieser Unter-
nehmungen ereignen. Der Nationalrat wollte die Wirk-
famkeit des Gesetzes auch auf den Automobilverkehr aus-
dehnen. Die ständerätliche Kommission will die Regelung 
der Haftpflicht bei Unfällen, die dieses modernste Ver-
kehrsmittel im Gefolge hat, einem Spezialgesetze vorbehal-
ten, nnd es ist anzunehmen, daß der Rat ihr hierin bei-
pflichten wird. Eine Redeschlacht, bei welcher allerdings 
nicht gerade das schwere Geschütz aufgefahren wurde, ent-
wickelte sich bei der Frage, ob das vorliegmde Eisenbahn-
Haftpflichtgesetz sich nur auf den Eisenbahnbetrieb beschrän-
ken oder aber auf den Eisenbahnbau ausdehnen solle. Bundes-
rat und Nationalrat wollten die Unfälle, welche beim Bau 
von Eisenbahnen vorkommen, ebensogut nach Maßgabe 
dieses Gesetzes behandelt wissen, wie jene Unglücksfälle, 
die sich insolge des Bahnbetriebes ereignen. Der Rat ent-
schied mit 20 gegen 1? Stimmen dahin, daß das Gesetz 
sich nur aus den Betrieb und nicht auch aus den Bau 
der Eisenbahnen erstrecken solle. Der Vertreter von Ob-
walden gehörte zur Minderheit, deren Standpunkt von 
Bundesrat Brenner und den Ständeräten Scherb und von 
Schumacher in sehr gründlichen Voten vertreten wurde. 
Es gibt häufig Fälle, in denen es schwer ist, die Grenzen 
zwischen B«u und Betrieb zu ziehen. Die Ausdehnung des 
Gesetzes auch aus den Eisenbahnbau würde eine viel klarere 
Situation geschaffen haben. Sie hätte auch einen sozialen 
Fortschritt bedeutet. Jetzt leidet das Haftpflichtsystem, wie 
es in den vcrschiedtnen diessälligen Gesetzen ausgestaltet 
ist, vielfach an Unklarheit und an einer etwas schwer-
fälligen Komplikation. Das Argument, man dürfe der erd-
genössischen Unfallversicherung nicht vorgreifen, weil sie 
die einzig richtige Lösung der Frage bringen werde, machte 
auf uns keinen durchschlagenden Eindruck, weil eben noch 
eine geraume Zeit verstreichen dürste, bis eine eidgenössische 
Unfallversicherung in's Leben tritt. 

Wir brechen unsere parlamentarische Berichterstattung 
hier ab, das Weitere einem spätern Bundesstadtbrics vor-
behaltend. Nur möchten wir uns aber doch noch erlauben, 
einer Frage Erwähnung zu tun, welche allerdings gegen-
wärtig die Bundesversammlung noch nicht beschäftigt, sie 
jedoch in nicht ferner Zeit beschäftigen wird und auch für 
Obwalden von Interesse ist. Es betrifft dies die B r i e n z e r-
S e e - B a h n . Diefe Linie foll als Verbindung zwischen 
Brienz und Jnterlaken erstellt werden. Nun streitet man 
sich darüber, ob breitspurig oder schmalspurig gebaut wer-
den solle. Im Bernerobcrlaud dringt man sehr auf eine 
normalspurige Erstellung dieser Bahnstrecke. U?an erblickt 
darin einen ersten Schritt für die Umgestaltung du 
Brüuigbahn zu einer Normalbahn. Die Generaldirektion 
der Schweizerischen Bundesbahnen spricht sich entschieden 
dahin ans, es solle diefe Linie vom Bund erstellt werden. 

Sie sei jedoch als eine Fortsetzung der Brünigbahn zu 
betrachten und mit der gleichen Spurweite zu erstellen, 
wie die Brünigbahn selbst. Der ständige Ausschuß des 
Verwaltungsrates der Bundesbahnen pflichtet einstimmig der 
von der Generaldirektion vertretenen Ansicht bei. Die 
Regierung des Kantons Bern erklärt sich damit einver-
standen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß sick der Ver-
waltungsiat der Bundesbahnen schon in seiner nächsten, 
Ende April stattfindenden, Sitzung mit einer diesfälligen 
Vorlage der Generaldirektion zu befassen habe» wird. 
Man stellt sich vonseiten der leitende» Organe der Bundes-
bahnen auf den Standpunkt, daß Luzern und Jnterlaken 
die durch die Natur der Verhältnisse gegebenen End-
stationen der Brünigbahn seien. Entscheidend ist aber 
offenbar der allerdings schwerwiegende Kostenpunkt. Wie 
die Verhältnisse jrtzt liegen, wird auf absehbare Zeit von 
einer Umwandlung der Brünigbahn in eine Normalbahn 
nicht ernstlich die Rede sein. Es ist dieS ein frommer 
Wunsch, der da und dort gehegt werden mag, aber bei 
der gegenwärtigen Situation der Bundesbahnen keine Aus-
sicht auf Verwirklichung darbietet. Wir wollten nur die 
Sachlage klar machen, ohne uns auf eine, in diesem 
Augenblick wohl müßige Erörterung des obwaldnerischen 
Jnleresfenstanopunktes einzulassen. Diese Sachlage wird 
dadurch beleuchtet, daß uns eines der berufensten Organe 
der Bnndesbahnen bestimmt erklärte, entweder wird dem 
Brienzer-See entlag schmalspurig gebaut, oder es wird 
überhaupt nicht gebaut. 

E i d g e n o s s e n s c h a f t . 
— Schwier igke i ten im S i m p l o n t n n n e l . 

Ein Bericht eines beim Bau beschäftigte» Ingenieurs ge-
genüber einem Vertreter der „Jlalia" ist nicht unbedenk-
lich. Hiernach mehren sich die Schwierigkeiten noch stets; 
nordfeits hat in der Tiefe von 9063 Meter ein Druck 
nach oben den Boden um etwa 50 Eentimeter erhoben, 
und man hat sich genötigt gesehen, ein Widerstandsgewölbe 
zu erbauen. Alsbald erhob sich in der Tiefe von 9400 
Meter die Temperatur des Felsens bis auf 50 Grad Cel-
sius und erreichte an einigen Stellen 62 Grad. Unter 
diesen Umständen wurde das Innere der Gallerie geradezu 
ein Hochofen. Indessen ergaben sich noch größere Schwie-
rigkeiten nach dem Ueberschreiten d»s Kulminationspunktes, 
nicht allein wegen der Menge des Wassers, sondern wegen 
seiner Temperatur. Eine reichlich strömende Quelle halte 
eine Temperatur von 50—60 Grad; den Minenren, die 
zuvorderst arbeiteten, wurden die Füße verbrannt. Der 
Simplon beherbergt in seinen Tiefen — böse Berggeister. 

— Bundesbank f r a g e . Unlängst las man, daß 
Bern seine Bewerbung um den Sitz der Bundesbank zu-
rückzuziehen entschlossen fei. Neuestens aber verlautet, daß 
von einem solchen Rückzüge in maßgebenden Kreisen Berns 
nicht die Rede sei; man denke an so etwas gar nicht. 
Wohl sei man aber entschlossen, die Sitzfrage nicht mehr 
mit der Gesetzesfrage zu vermengen und deßhalb zuerst 
das Gesetz resp, die Bank selbst unter Dach zu bringen, 
bevor man den Kampf um den Sitz wieder eröffne. Also 
abwarten. 

— Sozialdemokratie und Mil i tär ini t ia t ive. 
Der sozialdemokcatische Parteitag hat am Ostermontag 
in Luzern getagt und die 20 Millioneninitiative, d. h. 
die Forderung, die Militärausgaben der Schweiz 
dürfen pro Jahr 20 Millionen Franken nicht übersteigen, 
zwar abge lehn t , aber das Postulat auf i: öglichste 
Einschränkung der Militärausgaben aufrecht gehalten. 

— Eid gen. Schützenfest 1904 in S t . Gallen. 
Die Ehrengabenliste hat auf Ende März die Summe von 
Fr. >58,355 erreicht und noch immer sollen schöne Be-
träge in Aussicht stehen. 

— E i n b ü r g e r u n g e n . Im Jahre 1903 sind in 
der Schweiz 950 Ausländer eingebürgert worden. Di 


